
Regeln Stand 24.05.12 Tauschen und Nachbarschaftshilfe Kreis Demmin

Die Teilnahme setzt eine Anerkennung der nach-
folgenden Informationen und Regeln voraus. Aus
Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird nur die
männliche Form der Personenbezeichnung verwen-
det. Damit sind stets alle Teilnehmer der Nachbar-
schaftshilfe Kreis Demmin gleichermaßen gemeint.
Teilnahmebedingungen: **************************
Teilnehmen kann jede Person ab 18 Jahre sowie Ver-
eine, Verbände, Institutionen.
Tauschregeln: ***************
1. Der Tauschkreis lebt vom Mitmachen. Die Mit-
glieder sind deshalb aufgerufen, so viele ernst
gemeinte Tauschangebote und/oder -gesuche wie
möglich anzubieten.
2. Getauscht wird bargeldlos Zeit gegen Zeit. 1
Stunde entspricht 20 Talenten. Die kleinstmögliche
Abrechnungseinheit ist 1/4 Stunde (5 Talente).
3. Material- und Fahrtkosten können zwischen den
Tauschpartnern in Euro oder in Talenten abgerech-
net werden.
4. Den Wert einer Leistung handeln die Tauschpart-
ner untereinander aus.
5. Nach dem Tausch bewerten die jeweiligen
Tauschpartner sich gegenseitig für den in Anspruch
genommenen Tausch. Die einzelnen Bewertungen
der einzelnen Teilnehmen können von jedem ande-
ren eingesehen werden.
6. Name, Adresse, Telefon, E-Mail-Adresse und
Kontostände aller Mitglieder werden in der Tausch-
zeitung veröffentlicht, die nur Mitgliedern ausge-
händigt wird.
7. Der Kontostand sollte zwischen - 20 Talenten (1
Stunde) und +800 Talenten (40 Stunden) liegen.
8. Tauschpartner, die dieses Limit überschreiten,
verlieren den Anspruch auf Buchung eines Tausch-
vorgangs. Beide Tauschpartner sind für die Einhal-
tung der Grenzwerte verantwortlich.
9. Beide Tauschpartner sind für die Absicherung der
mit dem Tauschgeschäft verbundenen Risiken selbst
verantwortlich.
10. Der Tauschkreis organisiert lediglich den Aus-
tausch von Angebot und Nachfrage. Er kann in
keiner Weise haftbar gemacht werden für nicht
zustande gekommene oder mangelhaft ausgeführ-
te Tauschgeschäfte, oder Schäden, die rund um das
Tauschgeschäft entstanden sind oder arbeits- oder
finanzrechtliche Auswirkungen der Tauschgeschäf-
te.
11. Unpassende, vorallem sittenwidrige, Tauschan-
gebote und -nachfragen können durch die Tausch-

verwaltung von der Veröffentlichung ausgenommen
werden.
12. Aus datenschutzrechtlichen Gründen darf die in
der Tauschzeitung eingelegte Mitgliederliste nicht
an Dritte weitergegeben werden.
13. Mitglieder werden ausgeschlossen wenn sie die
Tauschregeln nicht beachten, Verabredungen nicht
einhalten und/oder andere Tauschpartner schwer-
wiegend schädigen.
14. Bei Auflösung des Tauschkreises verfallen alle
Tauschguthaben.


